
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Medienkonsum, Urheberrecht
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Parlamentarische Initiative
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Gökce, Melike
Petra, Mäder
Schär, Suzanne

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Gökce, Melike; Petra, Mäder; Schär, Suzanne 2024. Ausgewählte
Beiträge zur Schweizer Politik: Medienkonsum, Urheberrecht, Parlamentarische
Initiative, 2003 - 2021. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft,
Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Bildung, Kultur und Medien
1Kultur, Sprache, Kirchen

1Urheberrecht

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
AGUR12 Arbeitsgruppe zur Optimierung der kollektiven Verwertung von

Urheberrechten und verwandten Schutzrechten
URG Urheberrechtsgesetz
SUISA Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik
ProLitteris Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende

Kunst
SUISSIMAGE Verwertungsgesellschaft im Film- und audiovisuellen Bereich
SSA Société suisse des auteurs
Swissperform Verwertungsgesellschaft für die Leistungsschutzrechte

CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
AGUR12 Groupe de travail sur le droit d'auteur
LDA Loi sur le droit d'auteur
SUISA Coopérative des auteurs et éditeurs de musique
ProLitteris Société suisse de droits d’auteur pour les œuvres littéraires,

photographiques et plastiques
SUISSIMAGE Société gérant les droits sur les films et les œuvres audiovisuelles
SSA Schweizerische Autorengesellschaft
Swissperform Société de gestion des droits voisins

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Indem er einer von 28 weiteren Abgeordneten unterzeichneten parlamentarischen
Initiative Lombardi (cvp, TI) Folge gab, beschloss der Ständerat eine weitere Änderung
des URG, welche die Radio- und Fernsehanstalten berechtigt, im Handel erhältliche
Tonträger zu kopieren und zu senden, ohne dazu Verträge mit oftmals überhöhten
Forderungen mit der in einem Kartell organisierten Tonträgerindustrie abschliessen zu
müssen, welche über die Abgeltung der Autorenrechte an die Suisa hinausgehen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2003
MARIANNE BENTELI

Eine 2009 eingereichte parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
thematisierte die Entschädigungspolitik der Verwertungsgesellschaften Suisa, Pro
Litteris, Schweizerische Autorengesellschaft (SSA), Suissimage und Swissperform. Auf
Basis des Urheberrechtsgesetzes (URG) verwalten und verteilen diese die
Nutzungsgebühren, die den Kultur- und Kunstschaffenden aufgrund ihrer Werkrechte
zustehen. Die Eingabe kritisierte die unverhältnismässig hohen Lohnbezüge der
Geschäftsführungen und verlangte die Verankerung von Entschädigungsgrundsätzen im
URG, die sich an der Lohnstruktur der Bundesverwaltung zu orientieren hätten.
Nachdem die RK-NR die Initiative im vorangehenden Herbst positiv beurteilt hatte, gab
ihr die ständerätliche Schwesterkommission im Berichtsjahr keine Zustimmung. Die
Grosse Kammer folgte Ende des Berichtsjahrs der Mehrheit ihrer RK und gab der
Initiative mit 131 zu 43 Stimmen bei neun Enthaltungen Folge. Die Entscheidung liegt
nun beim Ständerat. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2011
SUZANNE SCHÄR

Gegen überhöhte Lohnbezüge bei den Verwertungsgesellschaften kämpfte eine im
Berichtjahr behandelte parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL). Das
Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte seien so
anzupassen, dass überhöhte Bezüge der leitenden Organe von
Verwertungsgesellschaften verhindert werden. Deren Entschädigungen hätten sich an
denjenigen der Bundesverwaltung zu orientieren. Auslöser der Initiative war die
Veröffentlichung der Jahresrechnung bzw. der Geschäftsberichte von SUISA, Pro
Litteris und Co. für das Jahr 2008, in denen erhöhte Bezüge festgestellt wurden. Die
Verwertungsgesellschaften trügen kein wesentliches Marktrisiko, weshalb sich die
Geschäftsführungstätigkeit bei einer Verwertungsgesellschaft – auch wenn sie eine
eigene Rechtspersönlichkeit habe – nicht mit einer marktorientierten Tätigkeit in der
Privatwirtschaft vergleichen lasse. Während der Nationalrat der parlamentarischen
Initiative gemäss der Empfehlung der nationalrätlichen Kommission für Rechtsfragen
Folge gab, lehnte sie der Ständerat als Zweitrat ab. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2012
MÄDER PETRA

Eine parlamentarische Initiative Nantermod (fdp, VS) verlangte die Abschaffung der
Vergütung auf Werkverwendungen in privaten Räumlichkeiten von Hotels,
Ferienwohnungen, Spitälern und Gefängnissen. Als Stein des Anstosses gelten die
neuen Tarifregelungen der Verwertungsgesellschaften: Das Bundesgericht hatte 2012
eine Beschwerde der Verwertungsgesellschaften bezüglich zu entrichtender
Urheberrechtsentschädigungen für die Radio- und Fernsehnutzung in ebendiesen
Räumlichkeiten abgewiesen. In der Zwischenzeit hätten die Gesellschaften jedoch neue
Tarifregelungen eingeführt, welche eine entsprechende Vergütung wieder begünstigten,
führte der Initiant aus. Sofern sich die Konsumentinnen und Konsumenten beim Filme
Schauen oder Musik Hören in einem Hotel- oder Spitalzimmer aufhielten, würde in der
Folge eine unnötige doppelte Vergütungsentrichtung vorgenommen. Eigentümerinnen
und Eigentümer dieser Räumlichkeiten gälten zugleich als die Verwenderinnen und
Verwender der Werke und stellten diese lediglich dem Gast zur Verfügung. Da die
Verwendung der Werke heutzutage aber über diverse Kanäle erfolgen könne, die nicht
im Angebot der Einrichtungseigentümerschaft enthalten – und auch nicht deren
Kontrolle unterworfen – sein müssen, sei die doppelte Entrichtung realitätsfern. Daher
müsse die Werkverwendung in besagten Räumlichkeiten mit jener in privaten
Haushalten gleichgesetzt und entsprechend auf die zusätzliche Vergütung verzichtet

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.10.2018
MELIKE GÖKCE
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werden. Hierfür soll im URG Art. 19 Abs. 1 – hinsichtlich der Definition des
Eigengebrauchs – die Litera d «jegliche Werkverwendung im persönlichen Bereich oder
im kleinen Kreis in privaten Räumlichkeiten von Hotels, Ferienwohnungen, Spitälern
oder Gefängnissen» aufgenommen werden. 
Die RK-NR gab im Rahmen der Detailberatungen des zu revidierenden
Urheberrechtsgesetzes diesem Vorstoss mit 15 zu 7 Stimmen Folge. 4

Nachdem die RK-NR 2018 der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS) Folge
gegeben, sich ihre Schwesterkommission aber im Herbst 2019 mit 8 zu 0 Stimmen bei
einer Enthaltung gegen die Abschaffung der Vergütung auf Werkverwendungen in
privaten Räumlichkeiten von Hotels, Ferienwohnungen, Spitälern und Gefängnissen
ausgesprochen hatte, kam die Vorlage in der Frühjahrssession 2021 in die grosse
Kammer. Die Rechtskommission des Nationalrats beantragte in ihrem Bericht vom
Januar 2021 zwar weiterhin, der Initiative Folge zu geben, dies jedoch mit einem neuen
Stimmenverhältnis von 13 zu 11 bei einer Enthaltung und einem Minderheitsantrag
Brenzikofer (gp, BL) auf Ablehnung. Die Kommissionsmehrheit erachtete es als
notwendig, insbesondere den Begriff «private Räumlichkeiten» neu zu definieren und
so dafür zu sorgen, dass in diesen privaten Räumlichkeiten keine
Urheberrechtsentschädigungen anfallen. Dies könne in der von der Coronakrise stark
gebeutelten Hotelbranche zu Kostensenkungen führen. Die Minderheit vertrat hingegen
die Ansicht, dass man den äusserst fragilen AGUR-Kompromiss zur URG-Revision nicht
gefährden dürfe, zumal sich der Konsum von Multimediainhalten verändert habe, was
von der betroffenen Branche berücksichtigt werden müsse. Im Weiteren handle es sich
bei den zu entrichtenden Beiträgen um so geringe Summen, dass eine Annahme des
Vorstosses die Hotellerie nicht wirklich entlasten würde.
Der Nationalrat schloss sich mit 119 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung dem
Mehrheitsantrag an und sprach sich für Folgegeben aus. Wohl nicht zuletzt teilte der
Rat die Auffassung von Nationalrat Bregy (cvpo, VS), dass man mit diesem Vorstoss die
Möglichkeit habe, ein Zeichen für den Abbau von Gebühren, Abgaben und der
Bürokratie zu setzen – auch wenn es sich hierbei um verhältnismässig kleine Beträge
handle. Die parlamentarische Initiative ging in der Folge für weitere Beratungen an die
Rechtskommission des Ständerats (RK-SR). 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2021
MELIKE GÖKCE

1) AB SR, 2003, S. 257
2) AB NR, 2011, S. 1929 ff.
3) AB NR, 2011, S. 1929 f, AB SR, 2012, S.928 f.
4) Medienmitteilung RK-NR vom 26.10.18; Pa. Iv. 16.493
5) Medienmitteilung RK-NR vom 15.1.21
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